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trieben, standen auf seiten der Normannen, die 1071 Bari eingenommen 
hatten, während im Dom noch lange die Erinnerung an die byzantinische 
Herrschaft lebendig blieb. Ob dem politischen auch ein sozialer Gegen­
satz zwischen dem Handel und Seefahrt treibenden Bürgertum, das den 
hl. Nikolaus verehrte, und der um den Dom gescharten Aristokratie 
entsprach, ist nicht genügend geklärt 66). Die Basilika wurde durch große 
Schenkungen eine wirtschaftliche Macht. Zahlreiche Pilger, für die ein 
besonderes Hospiz erbaut wurde 67), suchten die Reliquien des beliebten 
Schutzheiligen auf. Bald wurde der Aufstieg der Basilika auch äußerlich 
anerkannt. Schon am 1. Oktober 1089 hatte Urban II. selbst die Weihe 
der Krypta und des Heiligengrabes vollzogen 68). Auf diese Weihe be­
zog sich Paschalis II. in seiner Urkunde vom 18. November 1105, durch 
die er die Basilika in päpstlichen Schutz nahm und ihren Klerus der 
Strafgewalt des Diözesanbischofs entzog 69). Damit war die Exemtion 
der Basilika vom Erzbistum Bari unbedingt gegeben 70), und die Basilika 
hat sich später auch stets auf diese Urkunde berufen. Im übrigen er­
freute sich die Nikolauskirche des dauernden Wohlwollens der norman­
nischen Fürsten und Könige 71). 1190 stand die Basilika zunächst auf
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